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14. Verordnung: Gebühren fur die Auslandsfleischunu:rsuchung. 

14. 
V crordnung des Landeshauptmannes vom 
22. Mlirz 1983 über die Gebüh.ren für die Aus· 

Landsfleischuntersuchung 
Auf Grund des§ 47 des Fleischuntersuchungsge

setzes, BGB!. Nr. 52211982, wird verordnet: 
S 1. (1) Für die amtstierlrzdiche Untersuchung 

gemäß § 4 3 des Fleischuntersuchungsgesetzes, 

a) für Tierkörperviertel von Rindern, Pierden, 
Mauleseln und Maultieren ......... , ...... 

b) für ganze Tierkörper von Fohlen, Eseln und 
Kälbern 

c) für halbe Tierkörper von Schweinen ........ 
d) für ganze Tierkörper von Schafen und Zie-

gen .................................. 
e) für ganze Tierkörper von Lllmmern, Kitzen 

und Ferkeln . ' .. , ...... ' ' ... ' .. ''. ' .... 

BGBI. Nr. 52211982, des aus dem Ausland einge
fuhrten Fleisches von Rindern, Schweinen, Scha
fen, Ziegen, Pierden und anderen Einhufern sowie 
von Geflügel und Wild - ausgenommen von 
Hasen, Kaninchen und Federwild - in gekühltem, 
gefrorenem oder zubereitetem Zustand sind - aw
genommen fnr die bakteriologische Untersuchung 
und die Trichinenschau - zu entrichten: 

W.enn die A1uland1fl~schunr.enucliung 
im Markt- und Schlachtbe-
trieb St. Man im Zuge der im Mukt· und 

Vermarktung auf dem Schlachtbttrieb St. ln anderen &elkn 
Flci1chgroßm&rlu oder in Man: autkrba:Jb eintr 
den im Abs . .2 genannun VtnMrktung 

S<dlm 

7,60 15,30 26,60 

7,60 15,30 26,60 
3,80 7,60 12,70 

5,10 10,to 17,70 

2,60 5,10 8,90 

wobei die Untersuchung der zu den Tierkörpern zugehörigen Köpfe und Innereien sowie des abgezoge
nen Speckes und der abgetrennten Foße in der Gebühr inbegriffen ist; 

f) filr Wild je kg .. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 0,08 0,16 0,27 
g) für Geflügel je kg . „ .. „ •..• „ ....... „ . 0,08 0,08 0,08 
h) für Teile zerfällter Tierkörper und Därme in 

rohem und gesalzenem Zustand sowie geson
dert eingebrachte Innereien der in lit. a bis f 
angeführten Tierarten je kg ... , .. , ...... ,. 0,08 0,16 0,27 

i) für zubereitetes Fleisch je kg . . . . . . . . . . . . . . 0,38 0,76 1,26 

Bei jeder Auslandsfleischuntersuchung sind jedoch 
mindestens zu entrichten .. , .... , .. , ...... , .. , . 12,70 38,- 88,50 

(2) Für die Durchführung der Auslandsfleischun
tersuchung an den nachstehend genannten Stellen 
sind die Gebühren nach Maßgabe des Abs. 1 erste 
Spalte zu entrichten: 

2 

a) Hafen Freudenau - Zollfreizone Wien, 
Wicn2, 

b) Kühlhäuser der Wiener Kühlhaus-Frigoscan
dia Ges. m. b. H. in Wien 2, Engerthstrafle, 
und in Wien 3, St. Marx - Franzoscngra-

ben, jedoch nur filr Waren, die dort eingela
gert werden~ 

c) Vereinigte Eisfabriken· und Kühlhallen, reg. 
Gen. m. b. H„ Kuhlhaw, Wien 20, Pasetti
straße 76, jedoch nur für Waren, die in die
sem Kühlhaus eingelagert werden, 

d) alle Wiener Bahn- und Schiffsstationen für 
mit der Bahn bzw. mit Schiffen eingebrachte 
Därme und Fleischwaren. 




